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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT
Landtag
15. Wahlperiode

Drucksache 15  /105
(zu Drs. 15/78)

09. 11. 99

Mitteilung des Senats vom 9. November 1999

Steuergerechtigkeit

Die Fraktion der SPD hat unter Drucksache 15/78 eine Große Anfrage zu obigem
Thema an den Senat gerichtet.

Der Senat beantwortet die Große Anfrage wie folgt:

1. Wie hat sich die angekündigte Kompensation der Vermögensteuer durch die Än-
derung der Erbschaftsteuer und der Grunderwerbsteuer für den Landeshaushalt in
den Jahren 1997, 1998 und 1999 ausgewirkt?

Das Aufkommen an Vermögensteuer (VSt) hat im Kalenderjahr 1996 87,3 Mio. DM
betragen. Auch nach dem Wegfall der Vermögensteuer ab 1. Januar 1997 ist für die
vorangegangenen Jahre noch Vermögensteuer erhoben worden, dieses Aufkom-
men ist allerdings kontinuierlich gefallen.

Die im Jahre 1996 prognostizierten Mindereinnahmen von etwa 86 Millionen DM
für das Kalenderjahr 1999 haben sich nicht bewahrheitet, da bis September 1999
noch 7,2 Mio. DM Vermögensteuer eingenommen wurde.

Der Wegfall der Vermögensteuer sollte durch die Neuregelungen im Jahressteuer-
gesetz 1997 teilweise über die Anhebung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
(ErbSt) mit Wirkung ab 1. Januar 1996 ausgeglichen werden, wobei der Ausgleich
vorrangig im Tarifbereich vorgesehen war. Im Bereich der Grunderwerbsteuer
(GrESt) ist hierfür mit Wirkung ab 1. Januar 1997 eine Anhebung des Steuersatzes
um 1,5 v. H. vorgenommen worden. Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer
fallen jedoch nicht nur im Landeshaushalt, sondern auch in den Haushalten der
Stadtgemeinde an; eine Trennung erscheint in diesem Rahmen nicht sinnvoll.

Ein Vergleich des arithmetischen Mittels der Aufkommen der Kalenderjahre 1993
bis 1996 vor tatsächlicher Umsetzung der Rechtsänderungen aufgrund des
Jahressteuergesetzes 1997 mit den Steueraufkommen der Kalenderjahre 1997 bis
1999 zeigt nachstehende Aufkommensentwicklung in Mio. DM:

Entwicklung des Steueraufkommens 1993 bis Sept. 1999 in Mio. DM

Steuerart 1993 – 1996 1997 1998 Hochrechnung
arithm. Mittel 1999 auf Basis des

Standes vom
September 1999

Erbschaft- und 47,4 51,3 55,3 50,4
Schenkungsteuer

Grunderwerb- 54,3 89,5 105,6 122,7
steuer

Da in den Einnahmen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer für das Kalenderjahr
1997 ein Sonderfall von 87,9 Mio. DM enthalten ist, der im Kalenderjahr 1998 zu
einer Auszahlung gleicher Höhe führte, wurde das Steueraufkommen des genann-
ten Zeitraumes um diesen Einzelfall bereinigt.

Bezogen auf das arithmetische Mittel des Steueraufkommens der Jahre 1993 bis
1996 zeigt sich für die Kalenderjahre 1997 bis 1999 dann folgendes Mehrauf-
kommen in Mio. DM:
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Steuerart 1997 1998 Hochrechnung
1999 auf Basis des
Standes vom
September 1999

1) Mehraufkommen 3,9 7,9 3,0
Erbschaft- und
Schenkungsteuer

2) Grunderwerbsteuer 35,2 51,3 68,4

3) Summe 39,1 59,2 71,4

4) Mindereinnahmen durch 65,5 66,7 77,7
Wegfall VSt

5) Tatsächlicher Einnahme- 26,4 7,5 6,3
ausfall (Zeile 4. ./. Zeile 3)

Die tatsächlichen Einnahmeausfälle liegen deutlich unter den prognostizierten
Einnahmeausfällen durch Wegfall der Vermögensteuer unter Gegenrechnung der
Erbschaft- und Grunderwerbsteuer. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Jahr 1999
die Einnahmeausfälle weitgehend kompensiert werden.

2 a) Wie hoch ist das angegebene Vermögen von natürlichen Personen in der Stadt-
gemeinde bzw. im Lande Bremen (möglichst nach Vermögensgrößengruppen)?

Das Vermögen der natürlichen Personen in der Stadtgemeinde bzw. im Lande Bre-
men entwickelt sich unter Berücksichtigung von Vermögensgrößengruppen auf der
Grundlage der Vermögensteuerstatistik für das Kalenderjahr 1995 gemäß Anlage 1.

Hervorzuheben ist, dass sich hiernach ein Gesamtvermögen — ohne die nach dem
Vermögensteuergesetz befreiten Wirtschaftsgüter — von 9.945 Mio. DM für das
Land Bremen und 8.957 Mio. DM für die Stadtgemeinde Bremen ergibt.

Nach dem Wegfall der Vermögensteuer in 1997 gibt es keinen neueren Vermögens-
stand.

2 b) Wie hat sich die Zahl der Vermögenden in der unter a) gewählten Darstellung
entwickelt?

Die Entwicklung der Zahl der Vermögenden in der Stadtgemeinde Bremen bzw. im
Lande Bremen unterteilt nach Vermögensgruppen ist gleichfalls auf der Grundlage
der Vermögensteuerstatistiken der Kalenderjahre 1986, 1989, 1993 und 1995 ermit-
telt worden und entspricht insoweit der Zahl der Vermögensteuerpflichtigen in der
Stadtgemeinde Bremen bzw. im Lande Bremen. Der Senat verweist insoweit auf die
Anlagen 1 bis 4.

Zusammengefasst zeigt sich bezogen auf 1 Mio. DM Gesamtvermögen und mehr
folgende Entwicklung für die Stadtgemeinde Bremen und das Land Bremen:

Anzahl der natürlichen Personen mit Gesamtvermögen von 1 Mio. DM und mehr
für die Kalenderjahre 1986, 1989, 1993 und 1995

1986 1989 1993 1995

Land Bremen 1.124 1.260 1.430 1.696

Stadtgemein- 1.024 1.152 1.302 1.529
de Bremen

2 c) Mit welchen statistischen Instrumenten wird die Vermögensverteilung im Lan-
de Bremen ermittelt?

Grundlage für die Ermittlung der Vermögensverteilung im Lande Bremen war die
jeweilige Vermögensteuerstatistik, die in Verbindung mit einer Hauptveranlagung
auf den 1. Januar 1986, 1989, 1993 und 1995 aufgrund des Gesetzes über Steuer-
statistiken vom 6. Dezember 1966 (BGBl. I S. 665) zu führen war.

Für die Vermögensteuerstatistik werden entsprechend den Regelungen des Geset-
zes über Steuerstatistiken in anonymisierter Form Angaben aus den Vermögen-
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steuerbescheiden, Steuerakten und Steuererklärungen erfasst. So umfasst die
Vermögensteuerstatistik 1995 alle veranlagten Vermögensteuerpflichtigen mit fol-
genden Gesamtvermögen/Inlandsvermögen im Sinne des Vermögensteuerrechts:

— bei unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen

a) die allein veranlagt wurden, wenn ihr abgerundetes Gesamtvermögen
120.000 DM überschritt.

b) die mit anderen Personen zusammen veranlagt wurden, wenn das abgerun-
dete Gesamtvermögen der zusammen veranlagten Personen den Betrag über-
stieg, der sich ergab, wenn für jede der zusammen veranlagten Personen
120.000 DM angesetzt wurden.

— bei unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen Personen mit einem abgerundeten
Gesamtvermögen von mehr als 19.000 DM

— bei beschränkt vermögensteuerpflichtigen natürlichen und nichtnatürlichen
Personen mit einem abgerundeten Inlandsvermögen von mehr als 19.000 DM.

3. Was unternimmt der Senat zur lnitiierung bzw. Unterstützung einer bundesge-
setzlichen Regelung für eine verfassungskonforme Besteuerung privater Vermögen
und somit zur Stärkung der originären Steuereinnahmen des Landes Bremen?

4. In welcher Weise wird der Senat Initiativen zu einer Reform der Erbschaftsteuer
ergreifen bzw. unterstützen?

Zusammengefasste Antwort für Fragen 3 und 4:

Die zurzeit geführte Diskussion über die Steuerreform ist noch nicht abgeschlos-
sen. Deswegen sieht der Senat keinen unmittelbaren Anlass, in der in den Frage-
stellungen angesprochenen Richtung initiativ zu werden.
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3
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